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Tägliche Beilage zum Wiesbadener General-Anzeiger.
Nr . 261.

Mittwoch. «. November 1» 12. 27 . Jahrgang.

stefcfe über die Abänderung und Ergänzung der AuSMrungs-
gcsedc zrwi Reichsgesetz iiber den Unterstütznngswohnsttz.

Vom 23. Juli 1912.
Wilbelm von Gottes Gnaden König von Preußen etc .,

.eroZnen mit Zustimmung der beiden Häuser des Landtags der
Monarchie , was folgt : . . « . ,

Artikel  1.

Hinter 8 1 des Gesetzes, betreffend die AusMrung des Bun-
dcsaesetzes über den Nnterstutzungswobnsitz , vom 8. Marz i
Mf ifaminl @ 130) und § 1 des Gesetzes , betreffend die Aus¬

führung des Bundesgesetzes über den Unterstutzungswohnsttz rur

SÄ “ Ä 'üS'Ä ^Ä" 1»S&m:
§ la.

selbst oder 'ln der Person seiner Ehefrau oder feiner

k ' L ' L1S » LLLm - , - >. » ». dm»
.übende Umstände verursacht ist:

2. wenn der Untermbringenbe nicht arbeits - oder erwcrbs-

8. SS 'er entsprechend seiner Arbeits - und Erwerbsfähig-
keit 5U seinem und seiner Familie Unterhalt vertragt.

4 wenn die Unterbringung mit erheblichen , den Umstanden
"ach nicht gerechtfertigten Härten oder Nawteilen für das
Fortkommen des Untcrzubringenden verbunden fern

Anstatt der Unterbringung in eine Arbeitsanstalt kann auch
die Einweisung in eine Erziehungsanstalt oder Heilanstalt sin -
besondere auch Trinkerheilanstalt ) ungeordnet werden , in welcher
Gelegenheit gegeben ist, den Eingewieseneu mit angemessener Ar¬
beit zu beschäftigen. §10 . . , ,

^ „ stbndia für den Erlaß der Beschlüsse gemäß,8 1 a ist die
Für den Aufenthaltsort des Unterstützten oder seiner An geh
riaen zuständige Bcschlußbehörbc . Hat der Unterzubringende
keinen besten Wohnsitz oder keinen dauernden Aufenthalt , so kann
die Beschlnßbehörbe die Entscheidung an dieienige des Unter-
itützunaswohnMes oder - bei Landarmen - an d e für den
S ü des Landarmenverbandes zuständige Behörde überweisen.

Sie ist hierzu aus An̂ a^ bes^ rstattungsvsUchtigen ^ Arm ^ ^
SÄendcn Armenverbandes gleichzeitig Mitglied der beschließen¬
den Behörde , so bat es sich bei der Beschlußfassung der Stimme

zu enthalten . g l£
Di - Entscheidung des Kreis - (Stadt -) Ausschusses ergebt auf

Gruich mündlicher Verhandlung . Sie ist mit Gründen zu ver¬
sehen Bor der Entscheidung ist der Unterzubringende . argen
den das Verfahren sich richtet , zu hören , soweit dies ohne erbeb-
firftp föThmiettafcit geschehen kann . Das Belthlubverfahren kann

bis über die Klage des Unterzu¬
bringenden der seine Unterbaltungsvflicht bestreitet, im ordent-

roenK » fwm R -rzilnß der Kreis - (Stodt -)Ausschusses findet in¬
nerhalb zweier Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung
im Verwaltungsstreitverfabren statt.

Die Entscheidung des Bezirksausschusses ist endgültig.
- Der Antrag aus mündliche Verhandlung bat kerne aufich .e

bende Wirkung . Der Kreis - (Stadt -) Auslchuß kann indessen
die Voüstreckung der Anordnung auf Antrag oder von .lmi,
wegen bis zur endgültigen Entscheidung aussetzen . Vor der
Aussetzung ist der Armenverband zu Horen . - ^

" Der Unterzubringende ist über die ihm zustehcnden Rechte
mittel schriftlich zu belehren.

8 Id.
Die Vollstreckung des Beschlusses liegt dem antragstelleuden

Arnwnverband ob. Der vorläufig unterstützende Armenverband
ist berechtigt , sie dem crstattungsvflichtigen zu , überweisen.

Die Armenverbände sind berechtigt, die einer Arbeitsanstalt
überwiesenen Pionen in Anstalten a.lß-rhalb ihres Bezirkes
unterzubringen oder ihnen Arbeiten auch oone Aufnahme m eine

E ° üene Arbeitsanstalt anzuwe,sen . ^

8 le.
Die Entlastung aus der Arbeitsanstalt ist von dem Armen-

verbande zu verfügen , sobald die gesetzlichen Voraussetzungen
der Unterbringung weggesallcn sind.

Beantragt der Untergebrachte die Aufhebung des ^ " ürbrin-
gungsbeschlustes mit der Behauptung , baß dessen Voraussetzungen
weggefallen seien , so entscheidet über diesen Antrag der Kre :..-
(Stadt -) Ausschuß , der den Beschluß erlassen hat . für das
Verfahren gelten die Vorschriften des 8 1c.

§U
Der Armenverband kann den Untergebrachten für eine an¬

gemessene Zeit beurlauben ; bleibt der Beurlaubte wahrend der
Beurlaubung unterstützungsbedürftig (8 1a ). so kann auf Antrag
des Armenverbandes durch Bescheid des Vorsitzenden des Kreis-
(Stadt -) Ausschusses , der den Unterbringungsbeschluß erlassen
bat . die Wiedereinliefetung des Beurlaubten verfügt werden.
In dem Bescheid ist den Beteiligten zu eröffnen , daß Ne befugt
sind innerhalb zweier Wochen auf Beschlußsaisung durch das
Kollegium anzutragen oder das Rechtsmittel der Beschwerde an
den Bezirksausschuß einzulegen . Im übrigen finden die Vor¬
schriften des 8 H7 Abs. 4 und 8 des Landesverwaltungsgesetzes
mit der Maßgabe Anwendung , daß Beschwerde und Antrag aus
Beschlußfassung durch das Kollegium keine aufschiebende Wirkung

®a6e Bit6 während der Beurlaubung eine Wiedereinlteserung
niifit verfügt so gilt der Beurlaubte als endgültig entlastem
n * her Antrag auf Beurlaubung von dem Untergebrachtcn
nach Ablauf von drei Monaten seit der Unterbringung oder der
Wiedereinlieserung oder der Ablehnung eines solchen Antrags
gestellt , so hat . wenn der Arinenverband ^ dem Anträge nicht ent¬
sprechen will , der Vorsitzende des Kreis - (stabt -) Ausschusses,
der den UnterbringungSbefchluß erlassen hat . einen Bescheid zu
erteilen . Auf das Verfahren finden Satz 2 und 3 des Abs. 1

"söenrS &ie Unterbringung ein Jahr gebauert hat . muß der
Unteraebrachte auch ohne Antrag beurlaubt werden . Eine erneute
Unterbringung darf alsdann erst nach Ablauf von drei Monaten
beschlostcn werden.

§ 1 ß.
Aus dem Arbeitsverdienste des Untergebrachten sind zunächst

die Kosten der Unterbringung zu decken. Aus dem Ueberschuß
ist die Unterstützung rn bestreiten , die den Angehörigen de. U ^
irraebrachten für die Zeit der Unterbringung gewahrt wird . Der
hann ^noch verbleibende Rest ist diesem bei der Entlassung auszu-

bändigen . g ^
Riir iede Arbeitsanstalt ist eine Hausordnung auszustellen,

welche Vorschriften über die Ausnahme und Behandlung , die Art
der Beschäftigung und Entlohnung , sowie über die Berechnnngs-
weise der Kosten der Unterbringung (8 16 ), enthalten muß und
der staatlichen Bestätigung bedarf . Dies gilt sinngemäß , wenn
dem Untergebrachten ohne Aufnahme in eme geschlossene Arbeits¬
anstalt Arbeit angewiesen wird.

8 1 ' .
Die Polizeiverwaltungen sind vervslichtet , die Vorbe¬

reitung des Verfahrens und zur Durchführung der Vollstreckung
etwa erforderliche Hilfe zu gewähren.

Insbesondere haben sie auf Antrag des unterstützenden Ar-
nmnvcrbandcs den gemäß 8 l o Unterstützten , der einer Vor¬
ladung der Armenbehörde nicht Folge leistet , an Stelle der Ar-

zu vernehmen oder dieser horznsuyren.
*" ^ Die entstehenden Transportkosten sallen in allen Fällen dem
unterstützungspflichtigen Armenverbanbe zur Last.

A r t i k e l 2.
Der Abs 1 des 8 68 des Gesetzes , betreffend die Ausfüh¬

rung deS Bundesgesetzes iiber den Unt - rstützungswohnsttz vom
8 März 1871 (Gesetzsamml . S . 130 ) und der Abs . 1 des § 83 des
betreffenden Gesetzes für das Herzogtum Lauenburg vom 24
Juni 1871 (Offizielles Wochenblatt S . 188) erhalten folgende

^ " ŝ Iluf - Antrag des Armenverbandes , der einen Hilfsbedürftigen
unterstützen muß . können durch einen mit Gründen versehenen
Beschluß der Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Belei¬
hen die nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs
UntcrhaltungSvflichtigen angehalten werden , dem Htlssbedurf-
L nach Maßgabe ihrer gesetzlichen Verpflichtung dre « s°rd -^
liÄe laufende Unterstützung zu gewahren . Aus den Vater eme,
n ehelichen Kindes findet diese Vorschrift nur nisowest An¬

wendung , als er feine Vaterschaft nach 8 1716 B .G.B . anerkannt
hat oder seine Unterhaltungspflicht in einem vollstreckbaren ^.itcl

festgestellt ist. Artikel  8.
In den Fällen der Artikel 1 und 2 finden die Vorschriften

deS 8 89 de« Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung
von , 30. Juli 1883 keine Anwendung.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Untersch^
und beigedrucktem Königlichen Instegel.

Gegeben Balbolm , den 23. Jult 1912 . 87253
(8 . <3 .) Wilhelm,

v . Bethmann Holl weg . Delbrück . Beseler . Syi >yu,v . v v l IJ Ul U U II «fe/ v «. * «V v » . — - -
Zugleich für den Minister des Innern:
v . Trott zu Solz . v . Heeringen.  Frhr . v. Schorlen , er.

Das vorstehende Gesetz wird mit dem Bemerken zur otfept.
lieben Kenntnis gebracht , daß die Armendeputation beschloss^

srrüpitat * (' itp und säumige Nahrpslichtige ohne weiten»ltchen Kenntnis gevracvr . oav ow „ .Dt . « " «-'ujionen
hat . gegen Arbeitsscheue und säumige Nahrpslichtige ohne weiteres
vorzugehen und ihre Unterbringüng in einer Arbeitsanstalt j,
Antrag zu bringen . „ „ ,

Wiesbaden,  den 29. Oktober 1912.
Der Magistrat . Armen -Verwaltun ».

Borgmann ._

Die Ehefrau deS Stuckateurs ^ arl Raab . Elisabeth , et.
Bender , geboren am 17. Oktober 1869 zu RudesheiM m Rh ., zuletzj
Schwalbacherstr . Nr .. 69 wohnhaft , entzieht U der Fürsorge sm
ihre Kinder , so daß ste aus öffentlichen Mitteln unterhalte»

" ^^ Ŵir "ersuchen um Mitteilung ihres Aufenthalts.
Wiesbaden , den 4. November 1912 . 872a5
Wie . oaoe », vc» ^ Armen -Verwaltuna.

Die Beifnbr des für die städtischen Weinberge »N« >>ber,'
und „Langclsweinberg " erforderlichen Dunges aus dem stadtischv,

^ '^ SchkUtlickiSAngebow "für ^d?e ' Beifuhr pro Zentner , aetttttiu,
föt leben Weinberg , stnd verschlossen und mit entsprechender Äui-
schrift versehen bis Freitag .den 8. dieses Monats . vormütagz
10 Ubr , im Rathause Zimmer Nr . 44 abzugeben.

Wiesbaden , den 4. November 1912 . ^

Bekanntmachung.
Der Frnchtmarkt beginnt während der Wintermonate - LI,

tober bis einschließlich März - um 10 Uhr Vormittags.
Wiesbaden , den 13. September 1912.

86883 _ __ Akzise-Amt.  ,
Warnung . , . a  ,

Im Hinblick auf die bevorstehende Winterzertwerden Inter-
estcnten wiederholt daran erinnert , die in ihren Garten liegenden,
dem Frost ausgesctzten Wasscrleitnngsan agcn zu. eutleeren und
Hausleitnngen etc., soweit erforderlich , mit ausreichenden Cc6un=
Vorrichtungen gegen Einfrieren zu versehen.

Wiesbaden , den 2. November 1912.
« t̂»i -s>«l» e» na der Städt . Waller - und Llchtwerke.

Verdingung.

Artikel  4.
Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1912 in Kraft.
tvi-  snjinHti ’r des Innern ist mit seier Ausführung beauftragt.

. || -T—- — — - ™-* T-’. ?irrrrn ? r*rT*

«eroingnng.
Die Anlage der Schaukästen am Ernaang des Ablerbads

van der Langaaste aus (Glaser -. Schreiner - und Taveziern-
Arbeiten ) soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung mr-

^" " "Berdinmingsiinterlagen und Zeichnungen können wÄirend
her Vormittagsdienststunden im Verwaltungsgebäude Bauab¬
teilurig Adlerbad , Adlerstraße 4. eingrseben , die Angebotsunter-
lnae -i "einschließlich Zeichnungen auch von dort gegen Barzahlum
Sder bestellgeldfreie Einsendung von 1 M bis zum 14. Imknia
^ " "BerMostene unb&mit der Aufschrift ..Schaukästen " verschene

^ ^ DonnerstaSdenÄ . Mvember 1912 . vormittags 19 Ubr.

Me °Eröffnmm der Angebote erfolgt in Gegenwart der etwa

eti Ö ? mstSm vorgesch- iebenen und ansgefMien M -hia-
gungSformnlar eingereschten Angebote werden beriickstchtigt. ,

Zuschlagssrist : 30 Tage.
Wiesbaden , den 4. November 1912 . :

Bauabteilung

Berpachtuug. ,
Der Ersrischunasraum im städtischen Thermalbad au

dem Adlergelände soll zur Bewirtschaftung verpachtet

WtT&ie'  Pachtbedingungen liegen während der Vormittags-
Dienststnnden von 814— 1 Uhr beim städtischen Mchchw»,
bauamt . Friedrichstraße 19, auf und können von dort M
gegen Entrichtung von 25 Pf . bezogen werden.

°i «n . .« ;■

36482 <n mU
Verpachtung . , m

Das Frtseurgeschäft im städtischen Thermalbad auf
Adlergclände soll verpachtet werden . « ormittagS-

Die Pachtbedingungen liegen wahrend der Vorwt
Dienststunden beim städtischen Maichlnenbauawt . Fr e ^
straße 19, auf und können von dort auch gegen EntrnywW
von 20 Pfg . bezogen werden . « s-

Die Angebote stnd spätestens bis Donnerstag , N- »
vembcr 1912, vormittags 11 Uhr, verschlossen und mit I
sprechender Aufschrift hierher einzureichen . , .
36183 Städtisches Maschlneubauaw^

II,re vnral .lu.pcbt vrinrazstn Victoria Kanzz XXVI - 3an
-näork mit Doabtar - vräkin Ingedorx -vlanen , vbsrlansitr , vc
un vnmbolät , I -ranstkurterstrasse 22.

.̂ üema w . Mw ., Haag, Villa Carolus - van Aken m Fam
.argemünd, Wiesbadener Hof - Albrecht^ Noblen. , Hana ^ en.
-n — Alff, Taben, Bellevue — Arner, vr ., Köln, Centialbotel
_ v. Arnim, Berlin, Bose.

Bardt , Fr ., Siegburg.. Pension Tomitius — Becker, Frl ., Neu-
ied, Hansahotel — Beeteon, Bad Kissingen, Centralhotel —,

Beslin Frl ., Neunkirehen, Villa v. Oldershausen Beyreis m.
r Stettin , Weisses Boss — Bickel, vr ., Weilburg, Wiesbadener
[0f — Baronesse v. Bistram , Gut Krottuschin (Kurland ), Al-
rechtstrasse 5 I — Blankenburg, Frankfurt , Centralhotel —
lasius , München, Goldener Brunnen - Frhr . v. Bock Wesel,
jr Burgstr 14 _ Bodenstein m. Tochter , Oberkassel, Euro-
äischer Hof - Boehringer, Fr ., Mannheim, Bose — Boentz m.
■am., Hamburg, Europäischer Hof — Bonk m. Fanv. Neu-
aünster, Goldenes Kreuz _ Busch, Kom.-Bat m. Fr ., M.-Glad-
iach, Hotel Boyal.

Cahn, vr . m. Fr ., Chicago, Nassauer Hof — Casalet, Schwem-
ürt , Einhorn — Cervin, Stockholm, Nassauer Hof — Camhell,
L,ondon, Centralhotel.

Kahm, Essen, Hotel Vogel - v. Dam-v. Isselt -Boscli m
Fr Haa» Bellevue — Eeniiinghoff, Bensheim, Schwarzer Bock
_’ v Dick Oldenburg, Grüner IVald — Dobsky, Stuttgart , Cen-
tralhotel — Duckas, vr ., Strigau , Wiesbadener Hof.

Eichentopf. Breslau, Centralhotel — Endorß, Brüssel, Nas¬
sauer Hof — Engel, Fr ., Hamburg , Bose — Erb , vr . m. Er..
VVelirheim Frankfurter Hof — Erlesen m. Er., Stockholm, Me¬
tropole __ Erhr . v. Esebeck, Eudwigslust, Quisisana.

Finkh w. Pr., Beutlingen, Englischer Hof — Frantzen m.  Fr .,
Remscheid, Kaiserhof - Froriep , Fr ., Bheydt , Nassauer Hof -
Freiesieben, 2 Frl ., Dresden, Pension Margaret*

Franden - Liste der Stadt Wiesbaden.
1_ 17» Wiesbadpner Hof — Gerber Pabcl m. Fr ., Kottbusv. Geldern m. Fr ., Düsseldorf, Wiesbadener Hof — Gerber

m Fr ., Krefeld, Wiesbadener Hof — Gese, Bremen, Hotel Nizza
Baron 'von und zu Gilsa, Marburg, Hohenzollern _ Göilner m.
Fam Ortenberg, Dahlheim — Goldstein, Berlin, Nassauer Hot
_ y. Gontard m. Fr ., Kassel, Bose — Baronin v. Gregory,
Saarburg i. Lothr ., Pension Prinzessin Luise — Gruno, vr .,
Wildbad, Centralhotel — Baronin v. Gustedt m. Tochter , Bad
Kissinge’n, Pension Margareta — Gutmann , Prof , vr ., Berlin,
Palasthotel.

Haarmann , vr . m. Fr ., Quisissaia— v. Haniel zu Ilaimshausen,
Fr Newvork, Quisisana — Heimann, Zeitz, Astonahotel —
Herzfeld, Newyork, Kaiserhof — de Hesselle, Erk, Düsseldorf,
Vier Jahreszeiten — Hoffmann m. Fam ., Sao Paulo , \ ier Jah¬
reszeiten _ v. Hohtvcden, Fr . m. Tochter , Kl.-Flottbeck , Pen¬
sion Stefanie.

Istruch , vr . m. Pr ., Becklinghausen, Viktoriahotel — Jutz,
vr ., Karlsruhe , Hansahotel.

Kallfeld Sobernheim, Prinz Nikolas — Kleymans, Keclc-
linghausen, Nassauer Hof - v. Kohl-Kohlen egg, Pr ., Wien, Hose
— Küster , Prof, vr ., Hanau , Wiesbadener Hof.

Latz vr -, Essen, Quisisana — Baronin van Lawick, Brüssel,
Villa Helene — Eeuthaeuser , vr .. Boppard, Primavera —
Lindner, Berneburg, Nonnenhof — Lundhäclc, Mackmyra (GeHe),
Weisses Boss.

Malkmus, vr ., Hanau , Palasthotel — Manndides, Bum«men,
Rose — Marix m. Er., Hannover, Hansahotel — Meissner m.
lfr . Frankfurt , Kaiserhof — Moses m. Fr * Newyork, Bellevue
_ ' Michaelsen, Bremen, Bose.

Graf de Noidaus, Sa, Nassauer Hof — Nonweiler, Kusel,
Grüner Waid.

Pabcl m. Fr ., Kottbus , Goldenes Kreuz — Paque, ^
Pirmasens, Rose — Peters m. Fr ., Berlin, Rcichspos
Prittwitz und Gaffron, Breslau, Quisisana.

BauSauf m. Fr ., Kreuznach , Grüner Wald
München, Nasauer Hof — Richter , Henningsleben, - ^ pit*
Bock — Baron v. Riedesel, Stockliausen, Prinz Nikolas
ter m, Fr ., Köln, Bellevue.

Sampais, vr . m. Fr ., Sao Paulo , Grüner Wald
Pr ., Hamburg, Rose — Scheele, justizrat . Körner
Schwarzer Bock — Schlecnstein, Saarbrücken , tVif“
Sehönfeld, Borscbach, Wilhelma — Schütt m. Fr., ' fr.,
badener Hof — v. Schulz, Moskau, Grüner Wald
Arnstadt (Thür.) , Hotel Krug — Schwarz, Dr.,
Schwarzer Bock _ Segnitz, Fr . m. Sohn, Milwaukee,
— Simon, Pr ., Mannheim, Rose — Sohns, Bürger“^ tj'0{CI "
1Ingen, Hotel Braubach — Soennecken, Dr., Bonn, u»1
Spitzner m. Pr ., Koblenz, Schwarzer Bock — v. bteg
Stein Potsdam, Quisisana.

Tamini, London. Nassauer Hof — Tegeler rn- & ■<. 47 X»'
Prinz Nikolas — Thode, Geh. Hofrat Prof ., Hei ^
torlaliotel — Thomas m. Fr ., Holland, Schwarzer . ^erboi"
Tousaint, Berlin, Kaiserbad — Tram m. Fr ., Berlin,
Thies, Frl ., Celle, Rheinhotel.
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—, illricd®
Ulrich, Frl. m. Schwester, Riga, Nassauer Boi •

Pr ., Düsseldorf, Hansahotel . #
, Var® vj

Wiitjen m. Fr ., Schwetzingen, Nassauer Hof —■ gcntu
Pr ., Freiburg i. B., Wilhelma — Wiclcers, Dr., Ijirn+̂ „ \Voi'4®5B'ten

Wolf m. Pr- A]ze-’
Gru;tlff

J?r., jreiDurg 1. J3., vvnneima — wuua*rs, ui .,
hotel — v. Winterfeld, Berlin, Nassauer Hof
F., Schüttorf, Schwarzer Bock — Wolf m.
Wald. Veitr^

Zanzig, JVL, Berlin, Norraenliof.— Zeiiscliei, rT-  |Schwarxer Bode.
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